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UDZl. : 180/7/88-S/ba Graz, den 21.3.1988 
Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Bundesgesetz über technische Studienrichtungen 
abgeändert werden soll. 

An das 

Präsidium des 
Nationalrates 

Dr.Karl Renner-Ring 3 
1017 Wie n 

2 3 '-'RZ lrl~'8 Datum: . :,: \ . ;:,;, 

2 4. HRZ. 19S1 1 VerteiIL. ___ --- .-
- ._-- - };J I/lA ~ 

In der Anlage werden die Stellungnahmen von O.Univ.-Prof.Dipl.-Ing.DDr. 
Willibald Riedler, Dekan O.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.GÜnther Schelling, 
den studentischen Mitgliedern der Studienkommission Technische Physik 
und der Studienkommission für Technische Chemie vorgelegt. 

4 Anlagen 25-fach 

Rektor. 

Dd. : 

An das Bundesministerium 
für Wissenschaft und Forschung 

do. GZ 71.736/2-15/88 vom 22.2.1988 

A·8010 GRAZ, RECHBAUERSTRASSE 12, TELEFON (0316) 7061/6121 

.. 
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• INSTITUT FÜ) / 
NACHRICHTE~ECHNIK UND WELLENAUSBREI 
A-8010 GRAZ, INFFELDGASSE 12 
TELEFON (03161 706117441 (DURCHWAHL) 
TELEX 311221 TUGRAZ A 

VORSTAND: O. UNIV.-PROF. DIPl.-ING. DDR. W. RIEDLER 

An den Dekan der 
Fakultät für Elektrotechnik 
o.Univ.-Prof.Dipl.-Ing.Dr. H. Gsodam 

Kopernikusgasse 24 
8010 G r a z 

ERZH ERZOG·JOHANN ·UN IVERSIT AT 

GRAZ 

Graz, 10.3.1988 
R/Gra/sch 

Betrifft: Stellungnahme zum Entwurf des Bundesgesetzes über 
Technische Studienrichtungen 
GZ 71736/2-15/88 vom 22. Feber 1988 

Die im Entwurf unter Punkt 5 angeführte geplante Neufassung des 
§ 9 Abs.1, der den Fächertausch regelt, ermöglicht nicht den für 
das Toningenieurstudium in Graz, notwendigen Fächertausch. 

Das Toningenieurstudium wird gemeinsam von der Technischen 
Universität Graz und der Hochschule für Musik und darstellende 
Kunst, Graz, durchgeführt, wobei die Hörer der Studienrichtung 
Elektrotechnik, Wahlplangruppe Elektronik und Nachrichtentechnik 
über einen Fächertausch den Ausbildungsblock an der Hochschule 
für Musik und darstellende Kunst gegen Fächer an der Technischen 
Universität eintauschen. 

Vor Einführung des UOG, war ein derartiger Fächertausch möglich 
(Anhang 1) und ein Entscheid des BMfWuF sah vor, dieses Studium 
als Fächertauschstudium und nicht als Studium irregulare durch­
zuführen (Anhang 2). 

Mit Einführung des UOG war diese Möglichkeit nicht mehr gegeben 
(§ 9 Abs.1 wurde geändert, Anlage 3) und nach neuerlicher Anfrage 
beim BmfWuF, wurde in einem Erlaß die Durchführung des Fächer­
tausches "contra legern" ermöglicht (Anlage 4) und zugleich ange­
kündigt, den § 9 Abs.l im Sinne des Fächertausches Toningenieur 
zu ändern. 

In KHStG ist die Fächertauschmöglichkeit zwischen Universitäten 
und Hochschulen vorgesehen (Anlage 5). 

Es wird ersucht den § 9 Abs.l dahingehend abzuändern, daß der 
Fächertausch Toningenieur ermöglicht wird. Dies könnte erreicht 
werden, indem in § 9 Abs.l der erste Satz z.B. wie folgt formu­
liert wird: 

Dept. of Communicatlons and Wave Propagation, Technical University Graz, A-8010 Graz, Austria, Inffeldgasse 12 

8/SN-115/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 19

www.parlament.gv.at



"Auf Antrag des Kandidaten hat der Vorsitzende der Studien­
kommission zu bewilligen, daß die gern. Abs. 3 vorgesehenen 
Diplomprüfungsfächer (oder Teilgebiete derselben) sowie die 
Vorprüfungsfächer hiezu zum Teil gegen Diplomprüfungsfächer 
anderer Studienrichtungen oder Studienzweige, sowie gegen 
Prüfungsfächer der Aufbaustudien "Technischer Umweltschutz" 
und "Betriebs-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften", die 
an einer Universität oder Hochschule durchgeführt werden, 
ausgetauscht werden, wenn die Wahl im Hinblick auf wissen­
schaftliche Zusammenhänge oder eine Ergänzung der wissen­
schaftlichen Berufsvorbildung sinnvoll erscheint". 

O.Univ.-Prof.Dipl.-Ing.DDr. W. Riedler 

Anlage 

t d Fakultät 1ür Elektrotechnik Dekana er . , 
i echnische UniversItät Graz 

Gesehen und weitergele~et /' . 

~ '··,~-=O3-~ .. ~, 
. Gmz,am ._.-~~ 

Technische Unjversit~ Graz 
1988 ~OJ" "1.1 

Elngciangt O,i;i: ........................ . 

UD. 7.1.: :~?91l.t11( ::J. BI~ . .. f:.. .. .. 
..... ____ 0.. ... "''''' __ 
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Anlage 1 

91. Stl1~ - Ausgeg'Dea: aIR 11. August 1971 - Nr. 326 1701 

(7) Au/.· dl. Ablegung von V orprüiungen sind 
die Bestimmungen d., Absätze 3, , und. 6 linn­
lemäß anzuwendea. 

S 8. DIplomarbeit 

(1) Dat Thema der Diplomarbeit Ist einem 
aer gewählten Studienrkhtung, in den F"ällen des 
S 3 Abs. 1 und .. der ersten Studienrichtung, zu­
&ehörigen Fach zu entnehmen. 

(2) In der Studienrichtung "Pharmazi." (5 1 
Abs. ) Z. 36) In du Thema der Diplomarbeit 
~inem der PrüfungK'icher .,Pharmazeutische 
Chemie", "Pharmakognosie" oder "Arzneifor­
menlehre" der zweiten Diptomprüfung zu· ent­
nehmen.' 

(3) Das !hemader Diplomarbeit ist auf An­
trag des ordentlichen Hörer. spätestens in den 
letzten zwei Wochen des drittletzten in die Stu­
'diendauer gemäß S 5 Abs. 2 bis 4 und 6 ein­
techeIllbaren Semesters zu vergeben. Ist die An­
fertigung der Diplomarbeit jedoch an bestimmte 
Jahreszeiten gebunden, '0 hat die Vergabe im 
Sinne des § 2 Abs. 1 des Allgemeinen Hoch6chul­
Studiengesetzes entsprechend früher zu erfolgen. 

(4) Die Diploma1"beit ist je nach Eigenart des 
Themas und des Ausbildungszieles (§ 1 Abs. 2 
lit. a Z. 1 und 2) als Hausa1'1beit oder als Instituts­
arbeit durchzuführen. Die J\rt der Durchführung 
Ist gleichzeitig mit dem Thema vorzuschlagen 
(S 5 Abs. 2 lit. fAllgemeines Hochschul-Studien­
gesetz). 

(5) Die Diplomarbeit ist innerhalb eines an­
.gemessenen Zeitraumes zu begutachten (S 26 
Abs. 9 Allgemeine. Hochschul-Studiengesetz). 
Hiebei sind die Bestimmungen des § 5 Abs. 2 
bis 4 und 6 zu berücksichtigen. 

S 9. Z w • i t. Dip 10m p r ü fun g 

(1) Die zweite Diplomprüfung ist eine Gesamt­
prüfung, die in zwei Teilen abzulegen ist. Der 
erste Teil ist nach Wahl des Kandidaten in der 
Form von Teilprüfungen vor Einzelprüfern oder 
als kommissionelle Prüfung aus allen Prüfungs­
fächern der zweiten Diplomprüfung abxulegen. 
In den Studienordnungen der Studienrichtungen 
zur wissenschaftlich-künstlerismen Berufsvorbil­
öung für das Lehramt an höheren Schulen (§ 2 
:Ab •. S Ht. b) kann die Ablegung von Teilen der 
zweiten Diplomprüfung in kommissioneller 
Form vorgeschrieben werden, soweit die Eigen­
• rt der Prüfungsfäm.r die. erfordert. Der zweite 
Teil ist jedenfalls als kommissionelle Prüfung 
vom gesamten Prüfungssenat abzuhalten und hat 
zu umfassen I 

a) eine Prüfung aus dem Teilgebiet des Prtl­
fungsEaches, dem das Thema der Dip'Iom­
arbeit zuzuordnen ist! 

b) eine Prüfung aus einem weiteren Teilgebiec 
eines Prüiungsfaches nach Wahl des Kandi­
daten, das als ein Schwerpunkt der Studien-. 
richtung (dei StudielUweiges) hzw. der 
enten Studienrimtung (des gewählten Stu­
dielUweige. der ersten Studienrichtung) 
oder, sofern dill Thema der Diplomarbeit 
mit einem Prüfungsfach der zweiten Stu­
dienrichtung in Zusammenhang steht, der 
zweiten Studienrichtung (des gewählten 
Studienzweiges der zweiten Studienrichtung) 
alUusehen ist. 

(2) Beantragt der Kandidat die kommissionelle 
Abnahme des ersten Teiles der zweiten Diplom­
prüfung erst nach Ablegung einer oder mehrerer 
Teilprüfungen. so erstreckt sich die kommissio­
nelle Prüfung auf die restlichen Prüfungsfächer. 

(3) Die Zulassung zur kommissionellen Ab­
legung des ersten Teiles der zweiten Diplomprü­
fung und zum zweiten Teil der zweiten Diplom­
prüfung setzt die Erfüllung der im § 27 Abs. 2 
des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes ge­
nannten Bedingungen einschließlich der erfolg­
reichen Ablegung allenfalls vorgesehener Vor­
prüfungen, - bei Lehramtsstudien überdies der 
positiven Beurteilung der Teilnahme an den 
vorgesehenen Seminaren aus Fachdidaktik (S 10 
Abs. 5) sowie der Approbation der Diplomarbeit, 
insbesondere auch die Erfüllung der in der An­
lage A zu diesem Bundesgesetz vorgesehenen 
Bedingungen voraus. Die Bestimmung des S 7 
Abt. 4 zweiter Satz ist anzuwenden. 

(4) Ordentlidlc Hörer, die im zweiten Studien­
abschnitt die Studienridltung (den Studienzweig) 
wechseln, haben bis zur Anmeldung zur kommis­
sionellen Ablegung des ersten Teiles der zweiten 
Diplomprüfung und zum zweiten Teil der zwei­
ten Diplomprüfung ihre bisherigen Studien durm 
Ablegung der ersten Diplomprüfung in den auf 
die neue Studienrichtung (den neuen Studien­
zweig) fehlenden Prüfungsfächern zu ergänzen. 

(5) Auf ordentliche Hörer der Studienrichtun­
gen "Technische Mathematik", "Tedmische Phy­
sik" bzw. "Technisch. Chemie" (Bundesgeset:l 
vom 10. Juli 1969 iilber technische Studienrich­
tungen, BGBl. Nr. 290), die während des zweiten 
Studien3lbschnitte. die Studienrimtung "Mathe­
matik" (§ 2 Abs. 3 Z. 26), ,'physik" (§ 2 Abs. 3 
Z. 28) bzw . .,Chemie" (§ :2 Aha. 3 Z. 31) inskri­
bieren, tat die Bescimmtmg des Ab .... sinngemäß 
anzuwenden. 

(6) Auf Antrag hat dilt zuständige akademisch • 
Behörde ordentlidten Körern der Studien gemäß 
S 2 Ab,. .f zu bewilligen, daß die in der An­
lag. A zu diesem Bundesgesetz vorgesehenen 
Prülungsfächer oder Teil. von ihnen durch Wahl. 
fächer derselben Studienrichtung oder durm 
Prüfungsfächer anderer Studienrichtungen oder 
Studienzweige, die III der betreffenden Hoch-
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1702 91. Stück - Ausgegeben Im 17. August 1971 - Nr. 326 

,dmle oder an einer a1eren Hochschule. durch­
geführt werden, ganz C; er teilweise ersetzt wer­
den, wenn die Wahl im Hinblidt auf wisse.n­
schaftliche Zusammenhänge, auf den FortschrItt 
der Wissenschaften oder als Ergänzung der wis­
senschaftlichen Berufsvorbildung sinnvoll er­
scheint. Die gemäß dieser Bestimmung gewählten 
Prüfungsfächer dürfen die Hälfte der Prüfungs­
fächer der zweiten Diplomprüfung jeder gtu­
dienrichtung, gemessen an der Stundenzahl der 
auf Grund des Studi-Mplanes zu inskribierenden 
Lehrveranstaltungen, nicht übersteigen. Aus den 
gewählten Prüfungsfächern sind Lehrveranstal­
tungen im Ausmaß der Lehrveranstaltungen für 
die weggefallenen Prüfungsfächer zu inskribie­
ren. 

(7) Die Bestimmungen des S 7 Abs. 3 und 
Abs. 5 bis 7 sind sinngemäß anzuwenden. 

(8) Der zweite Teil der zweiten Diplomprü­
fung ist mündlich abzuhalten. 

§ 10. So n der be s tim m u n gen für 
Lehramtsstudien 

(1) Bei der Erlassung der Studienordnungen 
und Studienpläne sowie bei der Durchführung 
der Lehrveranstaltungen ist auf die Ausbildungs­
ziele der wissenschaftlichen beziehungsweise der 
wissenschaftlidl-künstlerischen Berufsvorbildung 
für das Lehramt an höheren Schulen, insbeson­
dere auf die Lehrpläne der höheren Schulen, Be­
dacht zu nehmen. 

(2) Auch die pädagogische Ausbildung für 
Lehramtskandidaten (Abs. 3 bis 7) hat den im 
S 1 Abs. 2 des Allgemeinen Hochsdlul-Studien­
gesetzes, insbesondere den in lit. b genannten 
Zielen zu dienen. 

(3) Die pädagogische Ausbildung für Lehramts­
kandidaten ist im zweiten Studienabschnitt vor­
zusehen. Sie hat die allgemeine pädagogische 
Ausbildung und die fachdidaktische Ausbildung 
einschließlich der schulpraktischen Ausbildung zu 
umfassen. In der gesamten schulpraktischen Aus­
bildung sind die Erfordernisse der Fachdidaktik 
zu berüdtsichtigen. 

(4) Die allgemeine pädagogische Ausbildung 
hat neben der wissenschaftlichen Grundlegung 
vor allem den pädagogisch-praktischen Erforder­
nissen der Berufsvorbildung zu dienen. Ein 
Schulpraktikum in der Dauer von zwölf Wochen 
ist zu absolvieren. Im Studienplan ist vorzusor­
gen, daß das Schulpraktikum im ersten Semester 
des zweiten Studienabschnittes begonnen und 
spätestens im zweiten einrechenbaren Semester 
des zweiten Studienabschnittes abgeschlossen 
werden kann. Zu den Prüfungsfächern der zwei­
ten Diplomprüfung (Anlage A zu diesem Bun­
desgesetz) tritt das Fach "Pädagogik". 

(5) Die ordentlichen Hörer haben schulprak­
tische Lehrveranstaltungen in Verbindung mit 

Seminaren aus Fachdidaktik in den gewählten 
Studienrichtungen zu absolvieren. In den Stu­
dienordnungen ist für schulpraktische Lehrver­
anstaltungen in ausreichendem Ausmaß vorzu­
sorgen. In den Seminaren aus Fachdidaktik ist 
auch auf die Ergebnisse des abgeleisteten Schul­
praktikums (Abs. 4) Bezug zu nehmen. 

(6) Im ersten Studienabschnitt als Freifächer 
inskribierte Lehrveranstaltungen aus Pädagogik 
und Fachdidaktik sind in den zweiten Studien­
abschnitt einrechenbar, wenn sie im Zusammen­
hang mit Teilen der schulpraktischen Ausbildung 
absolviert werden. Prüfungen oder Prüfungsteile 
über den Stoff dieser Lehrveranstaltungen kön­
nen schon im ersten Studienabschnitt abgelegt 
werden. Im ersten Studienabschnitt als Freifäd1er 
inskribierte Lehrveranstaltungen einführender 
Art über Pädagogik, Didaktik, Psychologie, So­
ziologie u. dgl. sind in die pädagogische Ausbil­
dung für Lehramtskandidaten cinrechenbar, dar­
über abgelegte Prüfungen oder Prüfungsteile an­
zuerkennen, soweit der Lehrstoff dieser Lehr­
veranstaltungen Teilen der pädagogischen Aus­
bildung entspricht. 

(7) In den Studienordnungen der Studienrich­
tungen zur wissenschaftlich-künstlerischen Be­
rufsvorbildung für das Lehramt an höheren 
Schulen (§ 2 Abs. 5 lit. b) können Teile der 
pädagogischen Ausbildung schon im ersten Stu­
dienabschnitt vorgesehen werden. 

(8) Auf Studienrichtungen zur wissensdlaft­
lichen Berufsvorbildung für das Lehramt an 
höheren Schulen,' die nach den Bestimmungen 
anderer besonderer Studiengesetze eingerich tet 
werden, sind, sofern das in Betracht kommende 
besondere Studiengesetz nichts anderes vorsicht, 
die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes ein­
schließlich der Bestimmung über die Kombina­
tion von Studienridltungen der Lehramtsstudien 
(S 3 Abs. 4) sinngemäß anzuwenden. 

§ 11. Mitwirkung der Akademie der 
b i 1 den den K ü n s t e und der K uns t­

hochschulen 

(1) Für ordentliche Hörer der Studienrid1tun­
gen "Kunstgeschichte" (§ 2 Abs. 3 Z. 14), 
"Musikwissenschaft" (§ 2 Abs. 3 Z. 15) und 
"Theaterwissenschaft" (S 2 Abs. 3 Z. 16) kommt 
nach Maßgabe der Bfstimmungen des § 3 Abs. 2, 
des § 6 Abs. 3 und des § 9 Ab!. 6 die Absolvie­
rung von Wahlfächern sowie die Absoh·ier\lng 
von Freifächern an der Akademie der bildenden 
Künste oder einer Kunsthochschule in Betr:lcht. 

(2) Soweit die der wissenschaftlid1-künstleri­
schen Berufsvorbildung für das Lehramt an höhe­
ren Schulen dienenden Studienrichtungen (S 2 
Abs. 5 lit. b) an der Akademie der bildenden 
Künste oder an einer Kunsthochschule eingerich­
tet werden (S 15 Abs. 2 Allgemeines Hochschul-

• 

.' 
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Anlage 2 
._-_.~' 

1) Dek.d.Fak.f.Naturwissenschaften 

BUNDESMINISTERIUM 
/SSENSCHAFI' UND FORSCHUNG 

2) Dr. Karel 

zur Kenntnisnahme. 

. ~ 
Sl. 17".8GG - 5/'11'4. G ra z , 1 ::1 7 4 1 1 ,? 7 

Herrn 
Gerbard PAPST 

Alte Poststraße 140 
8020 G R A Z ./ 

I'S~liIP 

, .~'. 

,.> , :. 

lbrea AmJuebeD ,. .d.ll~ ebo& -atWtlUtDt1rrct.lUl..u-o­
~4IlV 9GIl 23.9.1974 -rift Dielst 8ta~ben. 

J .'lrR. 1"1 

ea 13 Alt .. , aes ~ ~i.ttDG..,tsc~ ~...ot1ftt 
als dae <1e Vorouaet.aesa 4clr BevUl.S.Qmaf eÜttls ~1 .. 
~. daS t!1e b ~_ 5"'iODC~ te8~el&t.~ 
Wabltlc~ ..tIIr 41. ~tcl1l&Qa 40a eae-~ Lebra1elu 

nicht C~. ., Aha. 1 40a 1IurJr!US"'-" YCIID 10. JuU 
1<)69 IMI' • .....,taobe Sf:gQ~Il~ • .IGIU..JIr. 290. 111 

4er h!J1l1'lltl! 4_ ltm4eoe .... s 1GB1 ••• 329/1771. a!ctbt die 
r:6Slicltkoi' c1rln !1ov1U1c=c .!Du __ ~ von .A-bl.-

• tl.c~ a.o 4tm Ge~CJtmld 4el' avcltu D1p~ blld~ 
...r All .... 4 .. ~1datn ~ 40tl l'riaGa der ~ .. 

kocQ18doa 'WOr. eot~ 41. •. ~ b fU..t.b!.1ck lCt v1a:eD­
achat'lleH heGy ~ ode:- eiDe ~ der u1e_ 
achattllcbaG .ntßI.\\UJ~ almwoU orecbotDt.. Bhbd 
tat .. 1r:nlAn'''' ob e.o al~ Nt da ~ _ 

eolcM beof5el't. 41. eil ~er be~~en4_ Dochalcbule duJocbee-
tmn-t M:l'd ... OlIv _ "lebe, 41. 8Il ~ ~ ~ 

~ ........... tfe4elatelle .... GD 41. _~ .. 
Q\1Dl1tltattftB Jat-.!enJ:lgJta 4er 1INP~~llcb YO~.es:~ 
~~. 
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Ja 1IWUes-- FaU ?d.M ae BIa6'eopl_ 4w ~ .. bd __ ~ 
aetsa1e ... t1lr fttt fta41~ El ...... d!ellr. wsl.swstea-
1'1lutv 4 .. he.tmleeboa ~. 1D Gras. ßtaSlea3är ~ .. 
S 1S5 tl.'. vol~ebcm4 crrtllUt ( 1al \.'oo~tar..4.ca ~ec ...... 
netten 401" ~18DrlehQur& JQ.~bld.k 1D_rl.b1~. 1"Gr 
"10M Sa _01 __ Geact ...... b-IIDS:" ~ 1" ~_ 
~ N:D4). Ale ..... -!atk .... _1. u der ~1Aa 
tar BDetk .. «uRellM40 AIDd iD Cr.es _ aINolri __ e1zId • 
.. ers nur GOlehe 111 __ a .. 56 WocbGueuahD lD k't:r_I*. 
wazdmlb eine A~l\103 etl1ll8 I 9 ~. 1 des l!cDa~ ••• Qber 
toc~b. SWr11~ _ Udt. ld. 

»1. ~scbet.duq o~J .. t se.u • 18 at.;. 2 a .. 1Jmad~ 
Ober toeh:'..1~ Dt11dSanC'ht=:ge "er ~1~1t;rsiooeD. 

Gec- 41 ... 11 ~Mr1d, lat H1D ~l1daH ltMbtnaltSa1 ... 
11 .... 

V1etl~ .. 11. BoYeaber 1c)?4 

,... dea "'eatrd-8tar. 

Tadmische Hochschule in (~jC - i 
EtngelcR~ Q~.. ,8" n 7' : 

r!.., "l- -, ; 
Rokf. ZI.: .".~.J ... J.t4-~ 8;~, . ; 

Ir.ODDA 

Dem 
Rektorat CE:~ 
Tc~t~ische~ ~c~~~ct~:e 

in GRAZ 

Wien, am ~1. ~ovembcr ~974 

Fiir ce~ I3ur.cer.:r::inü,tcr: 

Dr. OT?U!3A 

'~' 
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556 21. Stück - Ausgegeben Jm 7. Feber 1978 - Nr. 84 

S.J. Bundesgesetz vom 18. Jänner 1978, 
mit dem das Bundesgesetz über technische 

, Studienrichtungen geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundesgeseti v~~ 10. Juli 1969 über tech­
nische Studienrichtungen, BGB!. Nr. 290/1969, in 
der Fassung der Bundesgeset~e BGB!. Nr. 329/ 
1971, 464/1974 und 92/1976 wird wie folgt ge­
ändert: 

1. Der S 1 hat zu lauten: 

"Grundsätze und Ziele 

§ 1. (1) Die in diesem Bundesgesetz vorge­
sehenen Studienrichtungen sind im Sinne der 
Grundsätze und Ziele des Allgemeinen Hochschul­
Studiengesetzes, BGB!. Nr. 177/1966. zu gestalten. 

(2) Die Studierenden sollen insbesondere Kennt­
nisse und Fähigkeiten erwerben, um 

2. Der Abs. 3 des § 3 hat zu !a:.lten: 

,,(3) Die zuständige ahdemisd1e Behörde h:lt 
auf Antrag des Studierenden die Inskription von 
e;nem Semester, höchstens aber von drei Seme­
stern zu erl:issen. wenn der Studierende die vor­
gesehenen Lehn'eranstaltungen innerh:llb der ver- " 
kürzten Studiendauer inskribiert (§ 10 AUge-" 
meines Hochschul-Studiengesetz) und den ersten 
Teil der zweiten Diplomprüfung (§ 10" Abs. 1 
zweiter Satz) abgelegt hat." 

3. Der Abs. 1 des § 8 hOl. zu buten: 

,,(1) Das Thema der Diplomarbeit ist einem der 
gewählten Studienrichrung zugehörigen Fach zu 
entnehmen. Es ist erst nach vollständiger Ab­
Je:;ung der erste;: D:p]omprüfung zu vergeben." 

4. Der Abs. 1 des § 9 hat zu lauten: 

,,(1) Auf Antrag des Kandidaten hat der Vor­
sitzende der Sru,:ienkommission zu bewilligen, 
daß die gemäß Abs. 3 vorgesehenen Diplom­
prüfun~sfächer (oder Teilgebiete derselben) sowie 
die Vprprüfungsfächer hiezu zum Teil gegen 
Diplomprüfungsfächer und Vorprufungsfächer 
anderer Studienrichtungen oder Studienzwei<7e, 
die an der betreffender. Universität durchgeführt 
:werden, ausgeuusCht werden, wenn die Wahl im­
Hinblick auf wissenschaftliche Zusammenhänge 
oder eine Ergänzung der wissenschaftlichen Be­
rufsvorbildung sinnvoll erscheint. Die gemäß die­
ser Bescmmung gev .. ;;:hlten Pcüfungsfächer dürfen 
die Hälfte des Prüfungsstoffes der zweiten Di­
plomprufung einschließlich der Vorprüfungsfächer 
hiezu, gemessen an der Srundenzahl der für sie 
auf Grund des Studienplanes zu inskribierenden 
Lehn'eranstaltungen, nicht übersteigen. Aus den 
gewählten Prufungsfächern si;td Lehrveranstal­
tungen im Ausmaß der Lehrveranstaltungen für 
die weggefallenen Prüfungsfämer (Prüfungsteile) 
l.U inskribiereo." 

a) in der an das Studium anschließenden be- 5. Der S 9 Abs. 3 lir. a Z. II Punkt 3 und 
ruflichen Tätigkeit nach ~iner angemessenen Punkt 4 hat zu lauten: 
Einarbeitungszeit d:ie konstruktinn und 
sonstigen praktischen Aufgaben selbnändig, 
schöpferisch, planvoll und zweckmäßig 
löS1:n zu können; 

b) auf einem Teilgebiet Aufgaben dem Stand 
der tedmischen Wissensch~ten entsprechend 
wissenschaftlich lösen zu können; 

c) Methoden zur P!oblemlösung ent""ickeln 
und die Grenzen der Methoden erkennen 
zu können; 

d) die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit 
anderen Wissensdisz.iplinen erkennen zu 
können und ein erfolgreiches Zusammen­
arbeiten l.U ermöölicnen; 

e) unter A!;,sch:itzung, der Folgen einer Ent­
scheidung und der Grenzen der eigene;t _ 
En:scheidung,fähigkeit Entscheidungen trd­
fell. begründen und vertreten zu können." 

,,3. "Wasscrwirtschaft und Wasserbau": 
::.a) Baustatik; 

bb) K.:>nstruktiycr Ingenieurbau; 

ce) Grundbau und Bodenmechanik; 
dd) Verkehrswesen: 
ee) \\7asserbau; 

Ct) Wmerwirtschaft; 
gg) Blubetrieb und Bauv,·irtscn:1ft." 

,,4 .•• B:lubetrieb und Bauwirtsduft": 

.n) Bausuuk; 
bb) Konstruktiver In~cnicurbau; 
~c) Grundbau unJ BoJcnrnedunik; 
~!j) Verkehrswesen; 
ce) \\'~sse;-.\·irts6J.ft unJ W.lSserbau; 

ff) Baubetrieb und Bauv.;mchaft." 

J 
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Anlage 4 

BUNDESMINISTERIUM 
FUR WISSENSCHAET. UND FORSCHUNG 

Zl. 68 213/4 - 15/78 

Sehr geehrte Herren 1 

BezugnebJ:ODd auf Dm SChreiben VOll 41(8. fta119?8. 
betre!f'end das ~on.1Dsen1eeetudiWD, karm ~chlhneA alt-, 
teilen. daß die novelliert. .Faseu.ng des ~ecbn'kergoaet.es 
keinen Eintlu.B aur die HCSgllchkeit des'ftchertauache. bR. 
aut das ToniDgeD1eurstudiu. :hat. 

:1: Bei der lfovalllerung des ~ecbrdkergeaetH8 war ke1neawega 
an eine Einscbrän1amg der nche~gl1cbkelt8D' ge-. 
dacht. es war vi.1.1Ilehr beabsichtigt, 'die V~~acher 
in den Austausch der Prüfungstäcber der sve1ten' DiPlOa­
prilf'uDg. entsprechend dGll:Vorscbligen der Hochs~~ft. 
miteinzubeziehen. :' :": . 

§ 9 Aba. 1 der Bovelle 'zwa ~echDi1cergesets. BlBl.llr.M/1978, 
1at aur G1"Wld der h1at9r1acheD. Entldck1uug extez:ud.v 'au inter­
pretieren tmd cSer P'lchertsusoh mit. anderen Bochachul.en ',zu-
lHss1g. . 

U. eventue.ll aurtretende Schvie@.g1telten sm veru1den~" 
w1rdeÜle entsprechende naratellung der GesetzesataUe 

., erf"olsen. 

HochachtuDgsvoll 

Dr. FIRNBERG eh. 

An die 
BochaohUlerscbatt an der 
~eclm.18chen Un1vera1tit Grat; 

in GRAZ 
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Zl. 68 213/4 - 15/78 

BITTE IN DER ANTWORT 
UNSERE ZAHL ANZUFüHREN 

Herrn 
Prorektor Ord.Univ.Prof.DDr. RIEDLER 

Technische Universität Graz 
in GRAZ 

mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme. 

F.d.R.d.A. 

Wien, am 24. Mai 1978 

Der Bundesminister: 
Dr. FIRNBERG 
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Anlage 4 

BUNDESMIN1STERIUM 
FUR WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

Zl. 68 213/2-15/78 

Herrn 
Prorektor 
Ordentlichen Universitätsprofessor 
Dipl.-Ing.DDr. RIEDLER 

Technische Universität Graz 
GRAZ 

l~iU.1"1 ' 

BezugnehP.'lend (1'.): IhT'e A!lfrap:e vom 3. l':ärz 1978 be­

treffend den Fächertausch nach § 9 Abs. 1 des Bundesgesetzes 

über technische Studienrichtungen wird mitgeteilt: 

Die Novelle zum Bundes~esetz über technische Studienrichtungen, 

BGBl.Nr. 84/1978 beabsichtigt im § 9 Abs. 1 des Bundesge­

setzes über technische Studienrichtungen die Vorprüfungs­

fächer in den Austausch der Prüfungsfächer der zweiten , 
Diplomprüfung miteinzubeziehen. 

Keinesfalls war daran gedacht, a.en Austausch auf Vor- und 
Diplomprüfungsfächer nur an der betreffenden Universität selbst 

zu beschränken, da dies ohnehin zum größten Teil durch das 

Zusammenstellen von Lehrveranstaltungen verschiedener Studien­

richtungen in den Wahlfachgruppen durch den Studienplan er­

möglicht wird. Es war daher keineswegs an eine Einschränkung 

der Austauschmöglichkeiten, sondern vielmehr an eine gering­

fügige Ausdehnung des Austausches der Prüfungs fächer der 

zweiten Diplomprüfung auch auf die Vorprüfungsfächer gedacht. 
Um die auftretenden Schwierigkeiten zu vermeiden, wird statt 
des vorgeschlagenen Weges des studium irregulare, der zwar 
möglich aber wesentlich zeit- und verwaltungsaufwendiger sein 
~rurde, eine extensive Interpretation des § 9 Abs. 1 idF des 
BGBl.Nr. 84/1978, die auf Grund der historischen Entwicklung 
berechtigt ist, vorzunehmen sein. 

8/SN-115/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 11 von 19

www.parlament.gv.at



, 

Das Bundesministerium wird bemüht sein, den mit Recht 

kritisierten Punkt bei der nächstmöglichen Gelegenheit 
richti[ zu stellen. 

Für die/lli)~~igkeit 
de~ fisIe gung" 

IV I!Aß 

Wien, am 24. Mai 1978 
Für den Bundesminister: 

DEM E L 

\ 

\ 
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Anlage 5 

10 1214 der Beilagen 

tungen sind dem dem Studienplan entsprechenden 
Semester zuzurechnen. 

(3) Die Fristen für die Aufnahme in den Verband 
der Hochschule (§ 23 Abs. 1), für die Inskription 
(§ 27 Abs. 1) und für die Entrichtung von Beiträgen 
nach dem Hochschul-Taxengesetz 1972, BGBI. 
Nr. 76, sind nach den örtlichen Verhältnissen vom 
Gesamtkollegium (Professorenkollegium der Aka­
demie der bildenden Künste) festzusetzen. Diese 
Fristen haben mindestens vier Wochen zu betragen. 
Eine nachträgliche Aufnahme, Inskription oder 
Bezahlung der Hochschultaxen innerhalb von vier 
Wochen nach Ende der ordentlichen Frist ist vom 
Rektor zu bewilligen, wenn die Fristversäumnis auf 
wichtige Gründe (§ 44 Abs. 2 Z 2) zurückzuführen 
ist. 

Aufnahme als ordentlicher Hörer 

§ 23. (1) Wer den Abschluß eines ordentlichen 
Studiums in einer bestimmten Studienrichtung 
anstrebt, hat um Aufnahme an jener Hochschule 
anzusuchen, an der diese Studienrichtung einge­
richtet wurde. Die Aufnahme in den Verband der 
Hochschule in Form der Immatrikulation hat 
jedoch an nur einer Hochschule oder Universität 
zu erfolgen. Die gleichzeitige Absolvierung des 
Studiums derselben Studienrichtung an mehreren 
Hochschulen ist unzulässig. Die Inskription von 
Lehrveranstilltungen sowie deren Anrechenbarkeit 
in der vom ordentlichen Hörer gewählten Studien­
richtung (Studienzweig) an einer anderen Hoch­
schule oder Universität ist jedoch zulässig, wenn 
die Lehrveranstaltung an der Hochschule, an der er 
aufgenommen wurde, nicht angeboten wird, oder 
die Studienrichtung (Studienzweig) seiner Wahl 
von mehr als einer Hochschule oder von einer 
Hochschule und einer Universität gemeinsam 
durchgeführt wird. Wer als ordentlicher Hörer an 
einer Universität oder Hochschule immatrikuliert 
ist und im Rahmen seines Studiums Teile davon an 
einer anderen Hochschule zu absolvieren hat, ist 
auch an dieser Hochschule als ordentlicher Hörer 
aufzunehmen, sofern er die erforderlichen Vor­
kenntnisse und eine allenfalls notwendige künstleri­
sche Begabung nachgewiesen hat. § 26 Abs. 2 zwei­
ter Satz ist sinngemäß anzuwenden. 

(2) Um die Aufnahme als ordentlicher Hörer 
kann sich bewerben, wer 

f. die Aufnahmsprüfung (§ 24) erfolgreich abge­
legt hat, sofern nicht gemäß § 24 Abs. 4 Nach­
sicht von der Ablegung erteilt wurde; 

2. die über die Aufnahmsprüfung hinausgehen­
den besonderen Aufnahmsvoraussetzungen 
nach Maßgabe der Anlagen A und B erfüllt; 

3. das für die einzelnen Studienrichtungen oder 
Kurzstudien festgesetzte Mindestalter 
erreicht hat. Enthalten die Anlagen A und B 
keine Bestimmungen über das Mindestalter 
des Aufnahmswerbers, so ist die Vollendung 

des 17. Lebensjahres Voraussetzung für die 
Aufnahme als ordentlicher Hörer; 

4. ein ärztliches Zeugnis (§ 1 Abs. 3 des Ärztege­
setzes, BGBI. Nr. 9211949, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. 460/1974) vorlegt, 
das den Bestimmungen des § 2~ entspricht. 
Das ärztliche Zeugnis entfällt, wenn der Stu­
dierende bereits an einer anderen Hochschule 
oder Universität immatrikuliert ist. 

(3) Ist das von einem ausländischen (staatenlo­
sen) Bewerber im Ausland erworbene Reifezeugnis 
dem für die gewählte Studienrichtung zu fordern­
den Reifezeugnis einer inländischen höheren 
Schule nicht gleichwertig, so hat er vor der Auf­
nahme die nötigen Ergänzungsprüfungen abzule­
gen. Er kann zum Besuch der notwendigen Lehr­
veranstaltungen, Kurse und Lehrgänge verhalten 
werden. Hat er das Studium im Ausland begonnen, 
kann er zu dessen Fortsetzung im Inland sofort 
unter der Bedingung zugelassen werden, daß die 
erforderlichen Ergänzungsprüfungen innerhalb 
zweier Semester abgelegt werden. Besitzt der 
Bewerber auf Grund des ausländischen Reifezeug­
nisses zum Studium der gleichen Studienrichtung in 
dem betreffenden Land die erforderliche Hoch­
schulreife, kann der Rektor genehmigen, daß sich 
die Ergänzungsprüfungen auf die Feststellung der 
Vorkenntnisse zu beschränken haben, die für das 
Verständnis der Lehrveranstaltungen des ange­
strebten ordentlichen Studiums erforderlich sind. 
Zwischenstaatliche Vereinbarungen über die Aner­
kennung ausländischer Reifezeugnisse werden hie­
durch nicht berührt. 

(.4) Die Aufnahme ist zu verweigern, wenn der 
Bewerber infolge seines Gesundheitszustandes eine 
Störung des Unterrichtes oder eine Gefährdung sei­
ner Umgebung darstellt. 

(5) Hat der Aufnahmswerber die Voraussetzun­
gen gemäß Abs. 2 und 3 erfüllt, so ist er vom Rek­
tor als ordentlicher Hörer aufzunehmen. 

(6) Dem ordentlichen Hörer ist ein mit seinem 
Lichtbild versehener Ausweis auszustellen. Der 
Ausweis ist dem Studierenden persönlich auszufol­
gen und gilt als amtliche Bestätigung der Zugehö­
rigkeit zur Hochschule. Die Gültigkeitsdauer des 
Ausweises endet jeweils für das Wintersemester am 
31. März und für das Sommersemester am 
31. Oktober. Die Verlängerung der Gültigkeits­
dauer ist semesterweise durchzuführen. 

(7) Das Gesamtkollegium (Professorenkollegium 
der Akademie der bildenden Künste) hat unter 
Bedachtnahme auf die zweckmäßige Verwendung 
technischer Hilfsmittel das Rektorat mit der Evi­
denthaltung der Studierenden zu betrauen. Vom 
Bundesministerium für Wissenschaft und For­
schung ist eine Zentrale Hörerevidenz zu führen. 
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1214 der Beilagen 11 

Aufnahmspcüfung 

§ 24. (1) Durch die Aufnahmsprüfung sind die 
Begabung für die zentralen künstlerischen Fächer 
der gewählten Studienrichtung, die physische Eig­
nung und nach Maßgabe der Bestimmungen der 
Anlagen A und B auch Vorkenntnisse für die Stu­
dienrichtung oder das Kurzstudium festzustellen. 

(2) Gelangt der Prüfungssenat im Zuge der Auf­
nahmsprüfung zur Auffassung, daß der Aufnahms­
werber für ein anderes als das von ihm gewählte 
Studium besser geeignet wäre, so hat er diesen ent­
sprechend zu beraten. 

(3) Ist es zweifelhaft, ob ein Aufnahmswerber 
den erforderlichen physischen Anforderungen ent­
spricht, so hat ihm der Prüfungssenat die Beibrin­
gung eines fachärztlichen Gutachtens aufzutragen. 

( 4) Auf Antrag des Aufnahmswerbers kann der 
Prüfungssenat von der Ablegung der Aufnahmsprü­
fung oder von Teilen derselben Nachsicht gewäh­
ren, wenn auf Grund von Vorstudien des Auf­
nahmswerbers an Universitäten, Hochschulen oder 
anderen künstlerischen Lehranstalten V orausset­
zungen gemäß Abs. 1 erfüllt wurden. 

(5) Wer die Aufnahmsprüfung für eine Studien­
richtung an einer Hochschule bestanden hat, ist im 
Falle seiner Bewerbung um die Aufnahme als 
ordentlicher Hörer derselbeq Studienrichtung an 
einer anderen Hochschule von der neuerlichen 
Ablegung der Aufnahmsprüfung befreit. Die 
Bestimmungen des § 27 A:bs. 8 sind mit der Maß­
gabe sinngemäß anzuwenden, daß der für die Auf­
nahmsprüfung zuständige Prüfungssenat zu ent­
scheiden hat. 

Ärztliches Zeugnis 

§ 25. (1) Das anläßlich der Immatrikulation als 
ordentlicher Hörer vorzulegende ärztliche Zeugnis 
darf zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als vier 
Monate sein. Es hat darzutun, daß auf Grund 

1. einer Reihenuntersuchung zur Vorbeugung 
gegen Tuberkulose gemäß § 23 des Tuberku­
losegesetzes, BGBI. Nr. 127/1968, oder eines 
sonstigen Röntgenbefundes der Lunge, 

2. einer (grob-klinischen) physikalischen Unter­
suchung, 

3. von weiteren im Einverständnis mit dem Stu­
dierenden durchgeführten Untersuchungen, 
die sich auf Grund der in Z 2 angeordneten 
Untersuchung als zweckmäßig erweisen, 

keiner der im § 23 Abs. 4 festgelegten Gründe für 
die Verweigerung der Aufnahme vorliegt. 

(2) Mit der Durchführung der Untersuchung 
gemäß Abs. 1 sind vom Bundesminister für Wissen­
schaft und Forschung nach Anhörung des Zentral­
ausschusses der Österreichischen Hochschüler­
schaft geeignete inländische Einrichtungen, wie 
öffentliche Krankenanstalten oder Untersuchungs-

stellen öffentlich-rechtlicher Körperschaften, zu 
betrauen. 

(3) Ein von einem Militärarzt (§ 42 Abs.3 des 
Ärztegesetzes) vor Beendigung des Präsenzdien­
stes, von einem Amtsarzt oder Schularzt ausgestell­
tes ärztliches Zeugnis ist einem ärztlichen Zeugnis 
gemäß Abs. 1 und 2 gleichzuachten. Bei Bedarf ist 
es durch eine Untersuchung gemäß Abs. 1 Z 1 zu 
ergänzen. 

Aufnahme als außerordentlicher Hörer und Gast­
hörer 

§ 26. (1) Außerordentliche Hörer und Gasthörer 
sind vom Rektor nach Maßgabe verfügbarer Plätze 
aufzunehmen. Dabei sind die ordentlichen Hörer 
in den zentralen künstlerischen Fächern vorrangig 
zu berücksichtigen. Die Aufnahme ist im Studien­
buch zu beurkunden. 

(2) Außerordentliche Hörer haben die zum Ver­
ständnis der gewählten Lehrveranstaltungen 
erforderlichen Vorkenntnisse nachzuweisen. Bei 
künstlerischen Fächern ist der Nachweis der Bega­
bung unter sinngemäßer Anwendung der Bestim­
mungen des § 24 mit der Maßgabe zu erbringen, 
daß an die Stelle des Prüfungssenates ein vom Rek­
tor zu bestellender Einzelprüfer zu treten hat. 

(3) Von Gasthörern, die Lehrveranstaltungen aus 
künstlerischen Fächern zu besuchen wünschen, ist 
der Nachweis der Begabung unter sinngemäßer 
Anwendung der Bestimmungen des § 24 mit der 
Maßgabe zu erbringen, daß an die Stelle des Prü­
fungssenates 'ein vom Rektor zu bestellender Ein­
zelprüfer zu treten hat. 

(4) Die Bestimmungen des § 23 Abs. 2 Z 4 und 
Abs. 4, 6 und 7 sowie des § 25 und des § 44 Abs. 3 
sind sinngemäß anzuwenden. 

Inskription 

§ 27. (1) Die Einschreibung der Studierenden für 
die Lehrveranstaltungen ist zu Beginn eines jeden 
Semesters innerhalb der vom Gesamtkollegium 
(Professorenkollegium der Akademie der bildenden 
Künste) festgesetzten Frist durchzuführen. 

(2) Die Inskription zweier oder mehrerer Lehr­
veranstaltungen, die für dieselbe Zeit angekündigt 
wurden, ist unzulässig, es sei denn, daß die Kolli­
sion auf Grund der Studienpläne unvermeidbar ist. 
Darüber hinaus kann der Vorsitzende der zuständi­
gen Studienkommission geringfügige Kollisionen 
bewilligen, wenn eine Beeinträchtigung des 
Studienerfolges nicht zu befürchten ist. 

(3) Sind zum Verständnis einer Lehrveranstal­
tung besondere Vorkenntnisse erforderlich, so ist 
im Studienplan die Inskription von der Ablegung 
einer Prüfung oder von der Vorlage eines Zeugnis­
ses über die erfolgreiche Teilnahme an einer diese 
Vorkenntnisse vermittelnden Lehrveranstaltung 
abhängig zu machen. 
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TECHNISCHE UNIVERSITÄT GRAZ 
STUDIENKOMMISSION FÜR DIE STUDIENRICHTUNG 

TECHNISCHE PHYSIK 

An den Akademischen Senat der 
Technischen Universität Graz 

Graz, 14. 3. 1988 

Betrifft: Novelle zum Bundesgesetz über Technische Studienrichtun­
gen; Begutachtung 

In der Beilage übermittle ich eine Stellungnahme der studenti­
schen Mitglieder der Studienkommission Technische Physik zur 
Novell ierung des Bundesgesetzes über technische Studienr ichtun­
gen. Wegen der Kürze der Frist hat die Studienkommission in 
diesem Zusammenhang keinen Beschluß gefaßt. 

DEKt\t~AT d. TNW-FAKULTAT . 

Eingelangt am -1't·'·1jIii I 
D~..:.~.L~_=~~ .. _ 

1 

o.Prof. Dr. H. Kahlert 
Vorsitzender 

8/SN-115/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 15 von 19

www.parlament.gv.at
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* Das Fach Mechanik im 1. Abschnitt ist eIn 
P, '"I EI c: h t- 0 '·1 i ~::; m!..! c:. U r1 eI ~:; D J J t. E~ 9 E':~ t r" :i. c h e n. \'~ (,21~ d ('2 n ~ ci ,;'I. 
die Mechanik irl ih~e~ heutigen Form (z.8: TU-Graz: 
Mechanik eier Kontinua, Analytische Mechanik 1,2 
dem Diplomp~0fungsfach Physik zuzurechnen wäre. 

* Die Einf0h~ung der EDV 0be~ den Weg des 
1·.)0 Ir- pr·· i.! + I..lnq <::;f ,:~c hp·:.:; :i. n ei i. F~ ~3t:. ud i E·~r1 ur" ein un Ci HaI'· 

ein erster SchrItt der Verankerung der 
eier keines g~oßen AufHandes Datenverarbeitung, 1·· . 

b f2 dl...! I'· f t e . 
MittlerHeile ist es anqeslchts der qestlegenen 
Bedeutunq von EDV und ElektrDnik Zeit fü~ den 
zweiten Sch~itt. Es sollte also im Zuqe der ohnehIn 
anstehenden Technikergesetzesäncierung im ersten 
Studiena.bsc::hnit.t. ein F·act-·, 11 Elektronik und 
Daten~verarbei tung 11 ei nqE'+ üh~t werden. 

* Die hohe Studienabbruchsrate ist meist auf 
mangelnde Information über den Studienablauf, 
Studiengestaltungsm6glichkeiten und späteres 
Berufsbild zurückzuführen. Diesem Defizit sollte 
eine Einführungsphase mit Schwerpunkt in den ersten 
Wochen entgegenwirken. 
Durch einf0hrende Vorlesungen und Gruppenarbeit, 
unter Einbeziehung hbhersemestriger Studenten und 
bereits im Berufsleben stehender Absolventen dieser 
Studienrichtung sollen u.a. folgende Themen 
behandelt werden : 

# {~b I duf ~ Inhi:":Il t und Cj(:'?st.dl t.ungsrnög l. i eh kE'i t.E:>n 
des; .Studiums. 

Vergleich mit anderen Disziplinen und Stellung 
der Physik in der Gesellschaft. 

# Berufsfeld des Diplomingenieurs fü~ technische 
Physik und Stellung im Betrieb. 

# Lerntechnik und Selbstorganisation. 

# Einführung in die BibliotheksbenUtzung. 

# Struktur und Organisation der Unive~sitäten. 

# Studentische Mitbestimmung in der 
universitären Selbstverwaltung. 
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Graz, 14.3.1988 

B e r ich t 

Betr.: Novelle zum BG über technische Studienrichtungen 

Bezug: BMWuF GZ 71 736/2-15/88 vom 22.2.1988 

1. Die Intentionen und Inhalte der Novelle werden gutheißen. 

2. § 9, Abs. 1 ließ bereits im bisherigen Wortlaut Zweifel auf­

kommen, ob nun Diplomprüfungsfächer gegen Diplomprüfungs­

fächer und Vorprüfungsfächer gegen Vorprüfungsfächer anderer 

Studienrichtungen oder Studienzweige, die an der betreffenden 

Universität durchgeführt werden, ausgetauscht werden können, 

oder ob aus dem Inhalt auch der Austausch zwischen Diplom­

prüfungsfächern und Vorprüfungsfächern gedeckt ist. 

Im Text der Novelle könnte die Formulierung "die an einer 

Universität durchgeführt werden" im Gegensatz zu bisher "die 

an der betreffenden Universität durchgeführt werden", den 

Eindruck erwecken, daß sich dies nicht ausschließlich auf 

die Aufbaustudien "Technischer Umweltschutz" und "Betriebs-, 

Rechts- und Wirtschaftswissenschaften" bezieht, sondern 

generell für alle austauschbaren Diplom- und Vorprüfungs­

fächer. Diese ausweitende Interpretation ist jedoch aus den 

Erläuterungen zu § 9, Abs. 1 nicht zu erkennen. 

r:----------------------_~ 
Technische UniversitF!:t Gra:: ; 

EIngelangt am: 1988. ~03",,· 2· ·1·· i 
UD.ZI.: .1lRI§!~!.:;s. E!q. ~ .... ! _ ...... , .,-"'..-..-.-....._-

... ''; I 
- ....... ,.;;,"' ... 
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DER VORSITZENDE DER 
STUDIEN KOMMISSION FÜR 
TECHNISCHE CHEMIE 

An den 

TECHNISCHE UNIVERSITÄT 
ERZHERZOG·JOHAN N·UN IVERSITAT 

GRAZ 

Graz, 5. März 1988 

,---_._---_._-_._-..--.... 

Eingelanct am ___ --f---"'_ 

Dekan der TNW-Fakultät D8i~.Z'. 

Hauspost 

Betrifft: Novellierung des Gesetzes über technische 
Studienrichtungen 

Spectabilis, 

der ausgesandte Entwurf findet mit Ausnahme von 2 
Punkten die Zustimmung der Studienkommission für Tech­
nische Chemie. 

Diese Punkte, für die eine Xnderung gewünscht wird, 
sind: 

A. Die Fassung des ~ 2 Abs. 1 

B. Die Fassung des § 6 lit. j 

Ad A: 
Es wird folgender geänderter Wortlaut vorgeschlagen: 

1. f 2 Abs. 1 lautet: 
"(i) An die Absolventen der in f 4 ange­
führten Studienrichtungen wird der aka­
demische Grad "Diplom-Ingenieur (Studien­
richtung)" verliehen; dabei ist an die 
Stelle des in Klammer gesetzten Wortes 
"Studienrichtung" die Bezeichnung der 
Studienrichtung entsprechend § 4 Abs. (1) zu 
setzen. Für die abgekürzte Form Dipl. Ing. 
(Studienrichtung) kann die Studienrichtungs­
bezeichnung entsprechend abgekürzt werden, 
z. B. Dipl. Ing. (Kath. )." 

Begründung: 

Hier gilt die gleiche Argumentation, die auch im Entwurf 
der vorliegenden Novelle gebracht wird, hier allerdings 
nur für solche Absolventen, die Diplomingenieurgrade nach 
verschiedenen Studiengesetzen erworben haben <also etwa an 
der Universität fU~ Bodenkultur und an einer Technischen 
Universität) . 

8/SN-115/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)18 von 19

www.parlament.gv.at



lJ 
I 

I I 
Es ist jedoch durch~us sinnvoll (und ~de,~ereits mehr­
fach durchgeführt), in einem Doppelstu ium/oder in zwei 
Studiengängen auch zwei verschiedene chnische Studien­
richtungen zu absolvieren. Dadurch kön en sehr sinnvolle 
Kombinationen erreicht werden <z.B. Architektur + Raum­
planung und Raumordnung, Bauingenieurwesen + Physik). Es 
ist daher ein ebenso berechtigter Anspruch dieser Absol­
venten, auch in ihrer Standesbezeichnung diese Kehrfach­
studien erkenntlich zu machen. 

Eine lateinische Bezeichnung der Studienrichtung erscheint 
nicht mehr zeitgemäss und würde auch zu unverständlichen 
Bezeichnungen bzw. Abkürzungen fUhren. 

Ad B: 
Es wird die Einreihung von Mathematik und Informatik als 
Hauptprüfungsfächer der 1. Diplomprüfung vorgeschlagen. 
Dementsprechend sollte f 6 lit. j folgend geändert werden: 

f 6 lit. j lautet: 
Itj) In der Studienrichtung ItTechnische 
Chemie" : 
1. Analytische Chemie; 
2. Anorganische Chemie; 
3. Organische Chemie; 
4. Physikalische Chemie; 
5. Physik; 
6. Mathematik und Informatik." 

Begründung: 

Mathematik und Informatik sind bereits heute sehr wesent­
liche Hilfswissenschaften der Chemie und werden in Zukunft 
noch an Bedeutung gewinnen. Derzeit sind diese Gegenstände 
nicht im Hauptfachkatalog des Studiengesetzes über tech­
nische Studienrichtungen und auch nicht in der Studien­
ordnung für die Studienrichtung Technische Chemie enthal­
ten, sondern werden nur als Vorprüfungsfächer in den Stu­
dienplänenvorgeschrieben. Dies entspricht weder der Be­
deutung noch dem notwendigen <und bereits jetzt an der TU 
Graz vorgeschriebenen) Stundenrahmen. 

Dek. ZI. _z..::.&:..=..b5~}t.....:;~ __ 
Technische Universität Graz 

Eingelangt am: .19BB··~{j3""·lO· i 
UD. zr.: 1. ~~/((.-:$ 819. ~ .... 

l 
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